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1. AKTUELLER STAND 
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Zuständigkeiten im Landkreis BB nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 
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1. Landeserstaufnahmestelle 

„LEA“ 

• Zuständig: Bundesländer § 2 (3) FlüAG  

• Registrierung,  erkennungsdienstliche 
Behandlung und Gesundheitsuntersuchung 

• Aufnahme der Asylgesuche 

• Aufenthalt bis zu 6 Monaten 

2. Vorläufige 
Unterbringung 

•  Zuständig: Landkreise und kreisfeie Städte  § 7 (1) FlüAG 

• Erste Ansätze der Integration 

• Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften in den Kommunen 

• Aufenthalt bis zu 24 Monaten 

3. Anschluss-
unterbringung 

• Zuständig: Kreisangehörige Städte und 
Gemeinden § 18 (1) FlüAG  

• Dezentral und integrationsorientiert 

• Vorstufe zu dauerhaftem Wohnen 
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Aktuelle Situation in Baden-Württemberg 
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1. Landeserstaufnahmestelle 

„LEA“ 
 

2. Vorläufige 
Unterbringung 

•  Zuständig: Landkreise und kreisfeie Städte  § 7 (1) FlüAG 

• Erste Ansätze der Integration 

• Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften in den Kommunen 

• Aufenthalt bis zu 24 Monaten 

3. Anschluss-
unterbringung 
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Aktueller Stand vorläufige Unterbringung des Landkreises 

PLAN IST (Stand 01.04.2016)

Standorte belegt:

Rappenbaum (mit BB) 124 94

Nüssstraße 5 180 172

Hotel Ritter 173 161

Sporthalle GD-Schule II 138 127

Sporthalle GD-Schule I 150 143

Sporthalle Eschenried 150 145

Ehemaliges Gebäude DRK 80 79

Hotel Panda 48 50

Solo 140 77

Summe 1.183 1.048                     

1,91%

Standorte in Planung:

Gin Tonic (dito) 150

Summe 150

Gesamt 1.333

 = 2,16%

SOLL-Vorgabe vom 25.01.2016 : 1.051

Summe Ist: 1.048 

Summe Plan: 1.333 

Summe  Sollvorgabe: :1.051 

 

Abbau der Notunterkünfte 438 
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1. Landeserstaufnahmestelle 

„LEA“ 
 

2. Vorläufige 
Unterbringung  

3. Anschluss-
unterbringung 

• Zuständig: Kreisangehörige Städte und 
Gemeinden § 18 (1) FlüAG  

• Dezentral und integrationsorientiert 

• Vorstufe zu dauerhaftem Wohnen 
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Aktueller Stand Anschlussunterbringung Stadt Sindelfingen 
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Personenanzahl 7 13 30 50 66 113 263

2. Prognose städtische Anschlussunterbringung in Sindelfingen  
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2. STRATEGIE ZUR 

ANSCHLUSSUNTERBRINGUNG 

 
 



16.02.2016 

Vorgehensweise Anschlussunterbringung 

Anschlussunterbringung:  

• Langfristiges Ziel: Dezentrale Unterkünfte und Wohnungen 

• Ziel: Durchmischung mit der städtischen Bevölkerung 

• Vorgabe: nach § 18 des FlüAG „eine zügige endgültige 

Unterbringung und Unabhängigkeit der in die 

Anschlussunterbringung einbezogenen Personen von 

öffentlichen Leistungen“.  
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Vorgehensweise Anschlussunterbringung 

 Übergangslösung Gemeinschaftsunterkünfte: 

• Auf Grund von großen Flüchtlingszahlen Unterbringung in 

Gemeinschaftsunterkünften (GU), bis ausreichend Wohnraum 

geschaffen wurde. 

• Der gemeinsame Aufenthalt in den GU unterstützt die 

Eingliederung am neuen Wohnort durch gemeinsames Lernen, 

wenn bestimmte Rahmenbedingungen wie stetige soziale 

Betreuung und Hausmeisterdienste, eigene Aufgaben 

(Reinigung, Kehrwoche  usw.), etc. gewährleistet sind. 

• Eine eigene Privatsphäre ist die beste Voraussetzungen für ein 

verträgliches Miteinander. 
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Kriterien zur Ermittlung von Standorten 

• Ermittlung von Standorten, die  

– im städtischen Eigentum sind und kurzfristig zur Verfügung 

stehen. 

– eine schnelle Erschließung ermöglichen. 

– eine Nutzung von mindestens 5 bis 10 Jahren erlauben 

– eine Bebauung zulassen, die für die unterzubringenden Familien 

und Einzelpersonen eine für die Integration notwendige 

Privatsphäre ermöglichen. 

– ein passendes Umfeld aufweisen, die seinerseits durch eine 

Unterkunft nicht unangemessen beeinträchtigt wird. 
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Geplante Standorte Anschlussunterbringung  

Allmendweg 

Kolumbusstraße 

Eschenried 

Gemeinschaftsunterkunft 

temporär 
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Kolumbusstraße - Gemeinschaftsunterkunft 

• max. 300 Personen 
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Allmendweg - Gemeinschaftsunterkunft 
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• max.165 Personen 
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Übersicht Anschlussunterbringung 

Mit Stand April 2016 … 

• können an den Standorten Kolumbusstraße und Allmendweg Flüchtlinge ab 

2017 in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. 

• werden Standorte für dauerhaften und langfristigen  Wohnraum untersucht 

– Wohnraumbedarfsprognose  

– Entwicklungsflächen „Wohnen“ nach Flächen Nutzungsplan 

– Konversion und Umnutzung von bestehenden Flächen und Gebäuden 

– Aktivierung von Baulandreserven im Bestand (Verfügbare Flächen) 

 2016: Bedarf an schnell beziehbaren Kapazitäten für die Anschlussunterbringung 
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Temporäre Anschlussunterbringung 2016 
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  Vorhaben kurzfristig – Eschenriedareal:    Vorhaben mittelfristig – Eschenriedareal:  

 

• Der endende Mietvertrag (15.10.2016) 

soll mit dem Landkreis nicht verlängert 

werden. 

• Aktuelle Überlegungen sehen den 

Standort Eschenried als 1:1 Übernahme 

in die Anschlussunterbringung vor.  

• Ziel ist es, am Standort Eschenried 200 

Personen nicht zu überschreiten  

• Von hier aus könnte eine  "Verteilung" auf 

weitere geplante Standorte wie 

Allmendweg und Kolumbusstraße 

erfolgen. 

 

• Der Standort Eschenriedschule soll nach 

der temporären Unterbringung von 

Flüchtlingen einer dauerhaften 

Wohnnutzung zugeführt werden.  

• Aktuell werden Konzepte erarbeitet, wie 

diese Wohnnutzung erfolgen kann. 

 

 Ziel: Entwicklung des Standorts 

Eschenriedschule als Wohnquartier  
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3. KOMMUNIKATION 
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Information an den Bürger 

Gemeinderat öffentlich: 

Bekanntgabe Standorte für die 
Anschlussunterbringung 

- Allmendweg 

- Kolumbusstrasse 

- Eschenriedhalle 

Bürgerinformation: 

Standorte 
Anschlussunterbringung 

Gemeinderat öffentlich: 

Grundsatzbeschluss der 
Standorte zur 
Anschlussunterbringung 12. April 

26. April 

10. Mai 
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Besten  

    Dank! 
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